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I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma „Dürr Aktiengesellschaft“. 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Stuttgart. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
 

Gegenstand des Unternehmens 
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist es, im Inland und Ausland Beteiligungen an 
Unternehmen jeder Art zu erwerben, zu halten, zu verwalten und zu verwerten. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes auch berechtigt, im In- 

und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen zu errichten, zu 
pachten und sich an ihnen in jeder Form zu beteiligen sowie Kooperations- und 
ähnliche Verträge abzuschließen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle Ge-
schäfte zu betreiben, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens mit-
telbar und unmittelbar zu dienen. 

 
 

§ 3 
 

Bekanntmachungen 
 
(1) Soweit Bekanntmachungen der Gesellschaft in Gesellschaftsblättern zu erfolgen 

haben, werden sie ausschließlich im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären Informationen auch im Wege der 

Datenfernübertragung zu übermitteln. 
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II. Grundkapital und Aktien 
 
 

§ 4 
 

Grundkapital 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 177.157.324,80 Euro. 

 
Es ist eingeteilt in 69.202.080 Stückaktien. 
 
Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 

(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnberechtigung abwei-
chend von § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden. Die Form der Aktienurkunden 
sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats fest. 

 
(3) Für nicht voll eingezahlte Aktien werden auf den Namen lautende Zwischen-

scheine ausgegeben. 
 
Die Gesellschaft kann Einzelaktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die 
eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Sammelaktien). Der Anspruch der Aktio-
näre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. 
 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 17.715.732,48 Euro durch Aus-
gabe von bis zu 6.920.208 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien be-
dingt erhöht („Bedingtes Kapital“). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-
weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder Opti-
onsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Options- 
oder Wandelanleihen oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinatio-
nen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vor-
stands durch den Hauptversammlungsbeschluss vom 10. Mai 2019 bis zum 
9. Mai 2024 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch machen oder soweit die zur Wandlung verpflichteten 
Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
pflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahl-
recht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich ge-
währt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. 
 
Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- 
oder Wandlungspreis. Die zur Ausgabe gelangenden neuen Aktien nehmen 
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vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten oder in Erfüllung von Wand-lungspflichten entste-
hen, am Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats, die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch 
abweichend von § 60 Absatz 2 Aktiengesetz auch für ein bereits abgelaufenes 
Geschäftsjahr festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitaler-
höhung festzusetzen. 

 
(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 17.715.732,48 Euro durch Aus-

gabe von bis zu 6.920.208 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien be-
dingt erhöht („Bedingtes Kapital 2023“). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder 
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Opti-
ons- oder Wandelanleihen oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombina-
tionen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft oder einem nachgeordne-
ten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vor-
stands durch den Hauptversammlungsbeschluss vom 12. Mai 2023 bis zum 11. 
Mai 2028 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Op-
tionsrechten Gebrauch machen oder soweit die zur Wandlung verpflichteten In-
haber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
pflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahl-
recht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich ge-
währt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Er-
mächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-menden Options- oder Wandlungs-
preis. 

 
Die zur Ausgabe gelangenden neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Options-
rechten oder in Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. 
Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Ab-
satz 2 Aktiengesetz auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-
zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest-zusetzen. 

 
 

§ 5 
 

Genehmigtes Kapital 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11. Mai 2028 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats um bis zu 53.147.197,44 Euro durch Ausgabe von bis zu 20.760.624 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein-
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mal oder mehrmals zu erhöhen („Genehmigtes Kapital“). Den Aktionären steht grund-
sätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: 
 
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
 
b) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern der von der Ge-

sellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Options- oder 
Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- 
und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktio-
näre zustehen würde; 

 
c) wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhöhungen gegen Barein-

lagen den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises, die möglichst zeitnah zur Platzie-
rung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und die ausgege-
benen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschrei-
ten. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag 
des Grundkapitals anzurechnen, der auf eigene Aktien entfällt, die ab Wirksam-
werden dieser Ermächtigung in unmittelbarer bzw. entsprechender Anwendung 
von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert werden, sowie derjenige an-
teilige Betrag des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, auf die sich Wandlungs- 
und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschreibungen 
beziehen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Mai 
2023 ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz begeben werden; 

 
d) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen. 
 

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss 
des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien dürfen 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung über-
schreiten. Auf die vorgenannte 10-%-Grenze werden Aktien angerechnet, die 
unter dem Genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-
ben werden, sowie Aktien, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
unter mit Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Options und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren 
Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 Absatz 1, Sätze 1 und 2 
sowie des § 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals anzupassen und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 11. 
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Mai 2028 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, § 5 der Satzung 
nach Fristablauf der Ermächtigung zu streichen. 

 
 

III. Der Vorstand 
 
 

§ 6 
 

Zusammensetzung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat, 

der auch ihre Zahl bestimmt, bestellt werden. 
 

Die Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. 
Diese haben in Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft nach außen diesel-
ben Rechte wie ordentliche Vorstandsmitglieder. 
 

(2) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands 
und ein weiteres Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernen-
nen. 

 
 

§ 7 
 

Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, 

der Satzung und einer vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mehr als 

die Hälfte der Mitglieder in der Sitzung anwesend sind. Mitglieder, die durch 
Telefon- oder Videokonferenz zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Sie kön-
nen ihre Stimme schriftlich, fernschriftlich oder fernmündlich abgeben. Fern-
mündliche Stimmabgaben sind schriftlich oder mittels E-Mail zu bestätigen. Der 
Vorstand soll Beschlüsse möglichst einstimmig fassen. Ist dies nicht möglich, 
so beschließt der Vorstand in Sitzungen mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder, außerhalb von Sitzungen mit einfacher Mehrheit aller seiner Mitglie-
der. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Vorstands 
den Ausschlag; dies gilt nicht, wenn der Vorstand nur aus zwei Mitgliedern be-
steht. Stimmenthaltungen sind bei der Berechnung der Beschlussfähigkeit mit-
zuzählen, für die Bestimmung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zählen 
sie jedoch nicht. 
 

(3) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse teil, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrats sie hierzu ein-
lädt. 
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§ 8 
 

Vertretung der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann auch bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder al-

lein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind (§ 78 Abs. 3 AktG). 
 
 

§ 9 
 

Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis 
 
Der Vorstand ist verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung oder 
der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt hat 
oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung nach § 119 AktG ergeben. 
 
 
 

IV. Der Aufsichtsrat 
 
 

§ 10 
 

Zusammensetzung, Amtszeit 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern, von denen 6 Mitglieder von den 

Arbeitnehmern nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976 und 6 Mitglieder von den 
Aktionären gewählt werden. 

 
(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl einen kürzeren Zeitraum be-

schließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentli-
chen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die 
Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig. Gleich-
zeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein bestimmtes 
oder für mehrere Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre Ersatzmitglieder gewählt 
werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mit-
glieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre, als deren 
Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Auf-
sichtsrat ausscheiden. 

 
(3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre anstelle eines ausscheidenden Mit-

glieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtszeit des ausscheiden-
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den Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so er-
lischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in der eine 
Neuwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschie-
denen Aufsichtsratsmitglieds. Soll die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiede-
nes Mitglied des Aufsichtsrats das Ausscheiden eines nachgerückten Ersatz-
mitglieds bewirken, bedarf der Beschluss über die Nachwahl einer Mehrheit von 
¾ der abgegebenen Stimmen. 

 
(4) Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 

richtet sich nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976. 
 
(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat durch eine an den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung niederle-
gen. 

 
 

§ 11 
 

Vorsitzender und Stellvertreter 
 
(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder der 

Aktionäre neu gewählt worden sind, findet ohne besondere Einladung eine Sit-
zung des Aufsichtsrats statt, in der gemäß § 27 Mitbestimmungsgesetz 1976 
ein Vorsitzender und ein Stellvertreter für die in § 10 dieser Satzung bestimmte 
Amtszeit gewählt werden. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor 
Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat eine Neuwahl 
für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 
(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser ver-
hindert ist. Ihm steht die zweite Stimme, die dem Aufsichtsratsvorsitzenden un-
ter den Voraussetzungen der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 Mitbestimmungsge-
setz 1976 eingeräumt ist, nicht zu. 

 
(3) Der Aufsichtsrat kann einen weiteren Stellvertreter wählen. Dieser hat nur dann 

die gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, 
wenn sowohl der Vorsitzende als auch sein Stellvertreter verhindert sind. Dem 
weiteren Stellvertreter steht die zweite Stimme, die dem Aufsichtsratsvorsitzen-
den unter den Voraussetzungen der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 Mitbestim-
mungsgesetz 1976 eingeräumt ist, nicht zu. 

 
(4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse gibt der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats ab. Ihm obliegt die Führung des Schriftwechsels in den 
Angelegenheiten des Aufsichtsrats. 
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§ 12 
 

Einberufung und Beschlussfassung 
 
(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats einberufen, 

so oft das Gesetz, die Satzung oder die Geschäfte der Gesellschaft es erfor-
dern. Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss 
zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. Im Übrigen gilt für die Einbe-
rufung des Aufsichtsrats § 110 AktG. Die Einberufung der Sitzung erfolgt in 
Textform mit einer Frist von mindestens 14 Tagen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und 
mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonsti-
ger Mittel der Telekommunikation einberufen. 

 
 Eine Beschlussfassung über Vorlagen und Anträge, die nicht mindestens 

6 Tage vor der Sitzung allen Aufsichtsratsmitgliedern bekannt gemacht worden 
sind, ist nur zulässig, wenn kein in der Sitzung anwesendes Mitglied der Ab-
stimmung widerspricht; abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem sol-
chen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzen-
den angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ih-re 
Stimme mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel abzugeben. Bei der Be-
rechnung der Frist werden der Tag der Bekanntmachung und der Tag der Sit-
zung nicht mitgerechnet. 

 
(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann eine einberufene Sitzung vor der Eröff-

nung vertagen. 
 
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt be-

kannt gegebenen Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mit-
glieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teil-
nehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es 
sich der Stimme enthält. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Ta-
gesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn 
kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht 
und mindestens ⅔ der Mitglieder anwesend sind. Abwesenden Aufsichtsrats-
mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom 
Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu 
widersprechen oder ihre Stimme mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Tele-
fax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel 
abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn keines der abwesenden 
Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der vom Vorsitzenden festgesetzten Frist wi-
derspricht. 
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(4) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende bestimmt 
die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, 
sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 

 
(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden – soweit das Gesetz oder die Satzung 

nicht zwingend etwas anderes bestimmt – mit der einfachen Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst. Dies gilt auch für Wahlen. Stimmenthaltungen 
gelten nicht als Stimmabgabe. 

 
(6) Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache nur 

statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. Andernfalls muss 
unverzüglich neu abgestimmt werden. Bei dieser erneuten Abstimmung über 
denselben Gegenstand hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, wenn auch sie 
Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. Dies gilt nicht für den Stellvertreter und 
einen etwaigen weiteren Stellvertreter. 

 
(7) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe 

durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für 
die Abgabe der zweiten Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Darüber 
hinaus können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme während der 
Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Leiter der Sitzung zu bestimmen-
den angemessenen Frist mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder 
mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per 
Videozuschaltung, abgeben. 

 
(8) Beschlussfassungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichts-

rats auch mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels 
sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Video-
konferenz, erfolgen. Ein Widerspruchsrecht der übrigen Mitglieder des Auf-
sichtsrats hiergegen besteht nicht. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen 
gelten die Vorschriften über den Sitzungsleiter und die Beschlussfassung in Sit-
zungen sowie die Erstellung von Niederschriften sinngemäß. 

 
(9) Über die Sitzung und Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist 

eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der betreffenden Sitzung 
zu unterzeichnen ist. 

 
(10) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines 

Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 
 
 

§ 13 
 

Geschäftsordnung und Ausschüsse 
 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters bildet 
der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz 
1976 bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem der Vorsitzende, sein Stell-
vertreter sowie je ein von den Mitgliedern der Arbeitnehmer und von den Mit-
gliedern der Anteilseigner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewähl-
tes Mitglied angehören. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Aus-
schüsse bilden und deren Aufgabe und Befugnisse festsetzen. Den Ausschüs-
sen können auch Entscheidungsbefugnisse übertragen werden. 

 
(3) Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines aus der gleichen Anzahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer bestehenden 
Ausschusses und ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so 
hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch 
sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Ein 
Zweitstimmrecht besteht nicht für den Vorschlag nach § 31 Abs. 3 Satz 1 Mit-
bestimmungsgesetz 1976. 

 
§ 12 Abs. (7) gilt entsprechend. 

 
(4) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können 
zu ihren Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

 
 

§ 14 
 

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die 

Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden, insbesondere hat er die 
Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen. 

 
(2) Er kann demgemäß alle Bücher, Schriften sowie Vermögensgegenstände der 

Gesellschaft einsehen und prüfen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend 
in dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu berichten. Diese Berichtspflicht er-
streckt sich auch auf Angelegenheiten verbundener Unternehmen, soweit diese 
auf die Lage der Gesellschaft erheblichen Einfluss haben können. 

 
(3) Der Aufsichtsrat hat Arten von Geschäften zu bestimmen, die nur mit seiner 

Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
 
(4) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur 

die Fassung betreffen. 
 
(5) Über vertrauliche Berichte und Beratungen sowie vertrauliche Angaben und Ge-

heimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, 
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die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Aufsichtsrats-
mitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats bzw. 
von Aufsichtsratsausschüssen anwesende Personen, die nicht Aufsichtsrats-
mitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten. 

 
 

§ 15 
 

Vergütung 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine 

feste Vergütung von 56.000 Euro pro Jahr. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erhält das Dreifache, der stellvertretende und der etwaig gewählte weitere stell-
vertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der vorgenannten festen Vergü-
tung eines einfachen Mitglieds. 

 
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine Vergütung von 9.000 

Euro pro Jahr; die Mitglieder des Personalausschusses erhalten eine Vergütung 
von 5.000 Euro pro Jahr. Die Vorsitzenden dieser beiden Ausschüsse erhalten 
das Dreifache, etwaig vorhandene stellvertretende Vorsitzende erhalten das 
Eineinhalbfache. 

 
(3) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten pro Sitzung eine Vergü-

tung von 2.500 Euro, der Vorsitzende erhält das Eineinhalbfache. 
 
(4) Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats, an einer Sitzung des Prü-

fungsausschusses oder an einer Sitzung des Personalausschusses sowie et-
waiger sonstiger, auch ad hoc gebildeter Ausschüsse des Aufsichtsrats (ausge-
nommen des Nominierungsausschusses, der in Absatz (3) geregelt ist) erhält 
jedes Mitglied ein Sitzungsgeld von 2.000 Euro, der jeweilige Vorsitzende von 
3.000 Euro. Als Sitzungen gelten auch Telefon- und Videokonferenzen, als Teil-
nahme an einer Sitzung gilt auch die visuelle und/oder akustische Zuschaltung 
zu einer Sitzung. 

 
(5) Eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft zu-

sätzlich erstattet. Die gesamte Vergütung einschließlich Sitzungsgeld ist einmal 
im Jahr nach dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung zur Zahlung fällig. 

 
(6) Experten, die vom Aufsichtsrat aus seiner Mitte gewählt werden, um sich vertieft 

mit einzelnen, für die Arbeit des Aufsichtsrats besonders wichtigen und komple-
xen Themen zu befassen, erhalten erstmalig ab dem 1. Januar 2023 eine zu-
sätzliche Vergütung in Höhe von 11.000 Euro pro Jahr. Absatz 5 gilt für diese 
Vergütung entsprechend. 
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(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft 
von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter einbezogen, 
soweit eine solche besteht. Die Prämie hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

 
 

V. Die Hauptversammlung 
 
 

§ 16 
 

Einberufung, Ort, Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorge-

schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 
 
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntma-

chung in den Gesellschaftsblättern nach § 3 der Satzung. 
 
(3) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate ei-

nes jeden Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Hauptversammlungen kön-
nen so oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 
erscheint. 

 
(4) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in einer Stadt mit min-

destens 20.000 Einwohnern in Württemberg, am Sitz einer Niederlassung oder 
Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapier-
börse statt. 

 
(5) Wenn dies in der Einberufung der Hauptversammlung angekündigt ist, kann der 

Vorstand oder der Versammlungsleiter die Bild- und Tonübertragung der Haupt-
versammlung zulassen. 

 
 

§ 16 a 
 

Virtuelle Hauptversammlung 
 
(1) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Hauptversammlungen, die bis 

zum 31. August 2025 stattfinden, als virtuelle Hauptversammlung nach § 118a 
Aktiengesetz abgehalten werden. Die Regelungen in dieser Satzung betreffend 
die Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung der Gesellschaft 
gelten entsprechend im Falle einer virtuellen Hauptversammlung, soweit nicht 
das Gesetz zwingend etwas anderes vorsieht oder in dieser Satzung ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist. 
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(2) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats, ausgenommen dem Versammlungsleiter, ist 
eine Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und 
Tonübertragung gestattet. 

 
 

§ 17 
 

Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteils-

besitzes zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Text-

form und in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der 

Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. 

 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung 

des Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes 

erforderlich. Der Nachweis kann entweder durch den Letztintermediär gemäß 

den Anforderungen des § 67 c Absatz 3 Aktiengesetz oder durch den Letztin-

termediär anderweitig in Textform in deutscher oder englischer Sprache erfol-

gen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss 

(24 Uhr) des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse mindestens 

sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs 

und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur 

Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder für die Aus-

übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis form- und fristge-

recht erbracht hat. 

 
 

§ 18 
 

Stimmrecht, Briefwahl 
 
(1) Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 
 
(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 
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(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 
ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elekt-
ronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch 
ermächtigt, Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 
 

§ 19 
 

Vorsitz in der Hauptversammlung 
 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. 

Im Falle seiner Verhinderung bestimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats einen 
Vorsitzenden der Hauptversammlung. Falls der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
keine Bestimmung getroffen hat, wählt die Hauptversammlung den Vorsitzen-
den der Hauptversammlung aus der Mitte des Aufsichtsrats. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der 
Abstimmung kann durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der Stimment-
haltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen 
ermittelt werden. 

 
 

§ 19 a 
 

Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre 
in der Hauptversammlung 

 
(1) Der Versammlungsleiter hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktio-

näre zeitlich nach der Maßgabe des Folgenden zu beschränken: 
 

a) Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Minderheitsverlangen 
nach § 122 Aktiengesetz) nur über die Gegenstände Verwendung des Bi-
lanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Vorstands, Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats, Wahl des Abschlussprüfers und Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien oder einzelne dieser Gegenstände Beschluss zu 
fassen, kann der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktio-
näre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung 
insgesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der Berechnung der 
Dauer der Hauptversammlung bleiben die Zeiträume außer Betracht, die auf 
Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede des Vorstands so-
wie die Ausführungen des Versammlungsleiters vor Beginn der Generalde-
batte entfallen. 
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b) Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Minderheitsverlangen 
nach § 122 Aktiengesetz) auch über andere Gegenstände als nach Buch-
stabe a) Beschluss zu fassen, kann der Versammlungsleiter das Rede- und 
Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass die 
Hauptversammlung insgesamt nicht länger als zehn Stunden dauert. Buch-
stabe a) Satz 2 gilt entsprechend. 

 
c) Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je 

Wortmeldung auf 15 Minuten beschränken und auf zehn Minuten, wenn sich 
im Zeitpunkt der Worterteilung an den Aktionär mindestens drei weitere Red-
ner angemeldet haben. Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Frage-
zeit, die einem Aktionär während der Versammlung insgesamt zusteht, auf 
45 Minuten beschränken. 

 
d) Die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können vom Versamm-

lungsleiter jederzeit, auch zu Beginn der Versammlung, angeordnet werden. 
 

e) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Buchstaben a) bis d) gel-
ten als angemessen im Sinne des § 131 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz. 

 
(2) Unabhängig von dem Recht des Versammlungsleiters, das Frage- und Rede-

recht der Aktionäre nach Maßgabe von Absatz 1 zu beschränken, kann der Ver-
sammlungsleiter um 22.30 Uhr des Versammlungstags den Debattenschluss 
anordnen und mit den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten begin-
nen. Nach Anordnung des Debattenschlusses sind in den Fällen des Satzes 1 
weitere Fragen nicht mehr zulässig. 

 
(3) Das Recht des Versammlungsleiters, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre 

über die Bestimmungen in Absatz 1 und 2 hinaus nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung an-
erkannter Grundsätze einzuschränken, bleibt von den Regelungen in den Ab-
sätzen 1 und 2 unberührt. 

 
 

§ 20 
 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 
 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vor-
schreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch 
Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehr-
heit des vertretenen Grundkapitals. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimm-
abgabe. 
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(2) Im Fall der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als 
abgelehnt. 

 
Bei Wahlen, ausgenommen Ersatzwahlen zum Aufsichtsrat (§ 10 Abs. (3) 
Satz 3 der Satzung), gilt der Vorschlag als angenommen, auf den die meisten 
Stimmen entfallen; bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Versammlungs-
leiter zu ziehende Los. 

 
 

§ 21 
 

(aufgehoben) 
 
 
 

VI. Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns 
 
 

§ 22 
 

Jahresabschluss 
 
(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das ver-

gangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem Ab-
schlussprüfer vorzulegen. Diese Unterlagen sind unverzüglich nach Eingang 
des Prüfungsberichts mit diesem sowie mit dem Vorschlag für den Beschluss 
der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Auf-
sichtsrat vorzulegen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und 

den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das 
Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er 
hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zuge-
gangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den 
Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

 
(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 
 
(4) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des ge-

mäß § 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ersten 
acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Ab-
schlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung 
des Jahresabschlusses. 
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§ 23 
 

Rücklagen, Gewinnverwendung 
 
(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Be-

träge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen ein-
stellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel 
des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die 
anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder 
soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen 
würden.  

 
(2) Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 in andere Gewinnrücklagen einzustel-

lenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg die in die gesetzlichen Rück-
lagen einzustellenden Beträge sowie etwaige Verlustvorträge abzuziehen. 

 
 

§ 24 
 

Umwandlungsaufwand 
 
Die Gesellschaft trägt die Kosten der Umwandlung bis zur Höhe von 200.000,00 DM. 
 


